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Editorial 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

diese Ausgabe des Newsletters RECHNUNGS- 
LEGUNG & PRÜFUNG informiert Sie über vielfäl-
tige Themen aus den Bereichen der Rechnungs-
legung, der Prüfung sowie der Unternehmensbe-
richterstattung im weiteren Sinne. 

Im Zentrum dieser Ausgabe steht der Krieg gegen 
die Ukraine. Dessen Auswirkungen werden ers-
tens aus der Perspektive der nationalen Rech-
nungslegung, zweitens aus der Perspektive der 
internationalen Rechnungslegung und drittens 
aus der Perspektive der Abschlussprüfung be-
leuchtet. Dabei stellen die jeweiligen Autoren 
diejenigen Positionen dar, wie sie das Institut 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) 
in seinem Fachlichen Hinweis mit dem Titel 
„Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die 
Rechnungslegung und deren Prüfung“ formuliert 
hat. Der Fachliche Hinweis datiert vom 8.3.2022 
und wurde am 8. und 14.4.2022 erweitert und 
aktualisiert. Die Autoren steuern dazu weitere 
Erläuterungen bei. 

Außerdem machen wir Sie mit den wesentlichen 
Änderungen vertraut, die die am 28.4.2022 
durch die Regierungskommission Deutscher Cor- 

porate Governance Kodex beschlossene veröf-
fentlichte Fassung des DCGK von der bisherigen 
Fassung unterscheidet. Ein Aspekt besteht in der 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei der Lei-
tung und Überwachung börsennotierter Unter-
nehmen; andere Neuerungen beruhen auf Geset-
zesänderungen (FISG, FüPoG II). 

Darüber hinaus thematisieren wir den Entwurf 
eines IDW Standards Nr.  15 (IDW ES 15). In der 
Absicht, vorinsolvenzliche Sanierungen zu 
fördern, hat der Gesetzgeber einen sog. 
Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen 
geschaffen. Ein Instrument dieses Gesetzes ist die 
Stabilisierungsanordnung. IDW ES 15 beschreibt 
die Anforderungen an die Bescheinigung nach § 74 
Abs. 2 StaRUG und an die Beurteilung der 
Voraussetzungen der Stabilisierungsanordnung 
(§ 51 StaRUG).  

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und 
verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

Ihre BDO 
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Hinweis an den Leser 

Die aktuelle Information „Rechnungslegung & Prüfung“ sowie zahlreiche weitere BDO Publikationen stehen 
für Sie auch im Internet bereit unter www.bdo.de. 

Die Autoren haben diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Wir bitten aber um Ver-
ständnis dafür, dass die BDO für gleichwohl enthaltene etwaige Informationsfehler keine Haftung über-
nimmt. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der aktuellen Information nur um allgemeine Hinweise handeln 
kann, die die Prüfung und erforderliche individuelle Beratung eines konkret zu beurteilenden Sachverhalts 
nicht zu ersetzen vermögen. 

 

Für Rückfragen und Ihre persönliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zu Verfügung. 
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NATIONALE RECHNUNGSLEGUNG 
Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine auf die nationale Rechnungslegung1

Dr. Niels Henckel 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Partner, Technical Accounting Center  
of Excellence  
niels.henckel@bdo.de 

 

 Aktuelle Veröffentlichung 

Viele Unternehmen haben Geschäftsbeziehungen 
in die Ukraine oder nach Russland/Belarus. Der 
Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine am 
24.2.2022, die gegen Russland verhängten Sankti-
onen, die von russischer Seite verhängten Gegen-
sanktionen und auch die Reaktionen auf den Gü-
ter- und Finanz- und Energiemärkten können aus 
der jeweiligen Perspektive des Bilanzierenden Ge-
schäftsvorfälle darstellen, die in der Rechnungsle-
gung abzubilden sind.  

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e.V. (IDW) hat am 8.3.2022 einen Fachlichen Hin-
weis mit dem Titel „Auswirkungen des Ukraine-
Krieges auf die Rechnungslegung und deren Prü-
fung“, veröffentlicht2 und inzwischen, nämlich 
am 8. und 14.4.2022, bereits zwei Mal erweitert 
und aktualisiert.3 Das IDW positioniert sich erstens 
zu solchen Fragen, die sich in Jahres- und Kon-
zernabschlüssen zu Abschlussstichtagen vor 
Kriegsbeginn, z.B. dem 31.12.2021, stellen. Zwei-
tens geht es auf solche Fragen ein, die sich in han-
delsrechtlichen Abschlüssen zu Abschlussstichta-
gen nach Kriegsbeginn stellen, bspw. zum 
28.2.2022, dem 31.3.2022, dem 30.6.2022 oder 
dem 31.12.2022. Nachfolgend geben wir einen 
Überblick über die wesentlichen Aussagen des 
IDW. 

 Stichtage vor Kriegsbeginn 

1. Krieg gegen die Ukraine als wert- bzw. an-
satzbegründendes Ereignis4 

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis 
zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind nach 
§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB zu berücksichtigen, selbst 
wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses bekanntgeworden sind. Der russische Angriffs-
krieg ist für Abschlüsse auf Stichtage vor dem 
24.2.2022 ein wert- bzw. ansatzbegründendes Er-
eignis. Zeitlich ist auf den Übertritt der Grenzen 
des ukrainischen Staatsgebiets durch das russische 

 
1 Der Beitrag basiert auf Davids/Henckel/Schubert, StuB 2022, S. 249 ff., und Henckel/Schubert, StuB 2022, S. 361 ff. 
2 Siehe IDW Life 2022, S. 394 ff. 
3 Siehe https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/update-des-fachlichen-hinweises-zu-den-auswirkungen-des-ukraine-krieges/135406 und 
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/fachlicher-hinweis-zu-den-auswirkungen-des-ukraine-krieges--2--update/135492. 
4 Frage 2.1. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
5 Fragen 2.2. und 2.4. des Fachlichen Hinweises des IDW. 

Militär abzustellen. Dem ging zwar bspw. mit der 
Krimkrise (2014) ein „schleichender Prozess“ vo-
raus, sodass der „Keim“ des zu einem Krieg eska-
lierten Konflikts vor dem 31.12.2021 liegt. Der An-
griff auf die Ukraine im Jahr 2022 aber oblag der 
Entscheidung der russischen Staatsführung und 
war keine unvermeidliche Folge des bisherigen 
Verlaufs des Konflikts (kein Kausalzusammen-
hang). 

Folgen für den Ansatz und die Bewertung von Ver-
mögensgegenständen und Schulden ergeben sich 
deshalb regelmäßig erst in der (Konzern-)Bilanz 
und (Konzern-)Gewinn- und Verlustrechnung von 
Konzern-/Jahresabschlüssen mit Stichtag nach 
dem 23.2.2022 (Stichtagsprinzip, § 252 Abs. 1 Nr. 
3 (ggf. i.V.m. § 298 Abs. 1 HGB). Wenn aufgrund 
der Auswirkungen des Kriegs die Annahme der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann, treten das 
Stichtagsprinzip sowie die Erfolgsperiodisierung 
ausnahmsweise in den Hintergrund, damit das 
zum Abschlussstichtag vorhandene Reinvermögen 
unter Beachtung der bevorstehenden Beendigung 
des Geschäftsbetriebs ermittelt werden kann. 

2. Nachtragsbericht5 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 
dem Schluss des Geschäftsjahrs bis zum Datum des 
Bestätigungsvermerks (bzw. in bedeutenden Fäl-
len bis zum Feststellungszeitpunkt) eingetreten 
sind und weder in der Gewinn- und Verlustrech-
nung noch in der Bilanz berücksichtigt wurden, 
sind gem. §§ 285 Nr. 33, 314 Abs. 1 Nr. 25 HGB im 
(Konzern-)Anhang anzugeben (Art und finanziellen 
Auswirkungen). Ein Unternehmen, für das bzw. für 
dessen Geschäftsmodell die mit dem Krieg zusam-
menhängenden Auswirkungen „Vorgänge von be-
sonderer Bedeutung“ darstellen, muss im (Kon-
zern-)Anhang zum 31.12.2021 hierüber, insbes. zu 
den Auswirkungen der angabepflichtigen Sachver-
halte auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens, berichten. Qualitative, ver-
bale Ausführungen können ausreichend sein, vo-
rausgesetzt die Auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage werden ausreichend er-
kennbar. 
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3. Kleine Kapitalgesellschaften und Kleinstkapi-
talgesellschaften6 

Wenn ein Unternehmen aufgrund gesetzlich vor-
gesehener Erleichterungen nicht zur Aufstellung 
eines Lageberichts, zur Aufnahme eines Nach-
tragsberichts in den Anhang oder zur Erstellung ei-
nes Anhangs verpflichtet ist, entfällt eine entspre-
chende Berichterstattung über den Ausbruch des 
Kriegs gegen die Ukraine. Diese Voraussetzungen 
können bei kleinen bzw. Kleinstkapitalgesell-
schaften sowie solchen Gesellschaften sein, die 
von den Erleichterungen des §§ 264 Abs. 3, 264b 
HGB Gebrauch machen, erfüllt sein. Bei sog. be-
standsgefährdenden Risiken bestehen allerdings 
ausnahmsweise Berichtspflichten. 

4. Angabepflichten bei bestandsgefährdenden 
Risiken7 

Bestehen wesentliche Unsicherheiten im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unter-
nehmens zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen (sog. bestandsgefährdende Risi-
ken), muss der Bilanzierende nach IDW PS 270 
n.F., Tz. 9 im Anhang – oder wenn der Abschluss 
keinen Anhang enthält unter der Bilanz – diese 
Tatsache sowie den geplanten Umgang mit diesen 
Risiken angeben. Dies betrifft auch kleine Kapital-
gesellschaften und Kleinstkapitalgesellschaften. 
Solchenfalls ist auch in den (Konzern-)Lagebericht 
eine angemessene Risikoberichterstattung aufzu-
nehmen. 

5. Risiko- und Prognoseberichterstattung8 

Im Risikobericht des (Konzern-)Lageberichts sind 
(wesentliche) Risiken aus dem Krieg gegen die Uk-
raine – sofern zutreffend explizit als bestandsge-
fährdend bezeichnet – darzustellen. Dazu gehören 
auch Unsicherheiten bei der Beurteilung der 
Going-Concern-Prämisse. Wirkt sich der Krieg ge-
gen die Ukraine auf Wertausprägungen der prog-
nostizierten Leistungsindikatoren aus, ist dem im 
Prognosebericht Rechnung zu tragen. Es bedarf 
der Würdigung für jeden Einzelfall, ob eine Situa-
tion außergewöhnlicher Unsicherheit bzgl. der zu-
künftigen Entwicklung aufgrund gesamtwirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen vorliegt, sodass 
die Prognosefähigkeit des Unternehmens stark be-
einträchtigt ist (individueller Grad der Betroffen-
heit). Dann würden ausnahmsweise verminderte 
Anforderungen an die Genauigkeit von Prognosen 
in Lageberichten (statt mindestens qualifiziert-
komparativ zu prognostizieren reichen dann aus-
nahmsweise einfach-komparative Prognosen oder 
Prognosen für verschiedene Szenarien aus, DRS 
20.133) gelten. Ein pauschaler Verweis auf den 
Krieg gegen die Ukraine allein berechtigt nicht 

 
6 Frage 2.3. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
7 Frage 2.5. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
8 Frage 2.6. des Fachlichen Hinweises des IDW. 

dazu, von den Erleichterungen Gebrauch zu ma-
chen. Es ist der individuelle Grad der Betroffen-
heit des Bilanzierenden ausschlaggebend. Voll-
ständig verzichtet werden darf auf eine 
Prognoseberichterstattung in keinem Fall. 

6. Aufstellung vor dem 24.2.2022 und Feststel-
lung bzw. Billigung nach dem 24.2.20229 

Wenn ein Abschluss vor Ausbruch des Kriegs 
(24.02.2022) noch nicht durch das zuständige Un-
ternehmensorgan festgestellt bzw. gebilligt 
wurde, hat dieses abzuwägen, ob der testierte 
Jahres-/Konzernabschluss (inkl. Nachtragsbe-
richt) und/oder der testierte (Konzern-)Lagebe-
richt vor der Feststellung bzw. Billigung des Jah-
res-/Konzernabschlusses noch geändert werden 
muss. Es kommt darauf an, welche Bedeutung den 
seit der Beendigung der Aufstellung und der Tes-
tierung des Jahres-/Konzernabschlusses und des 
(Konzern-)Lageberichts eingetretenen Entwick-
lungen im konkreten Einzelfall aus der Perspektive 
des Unternehmens/Konzerns beizumessen ist. 
Wenn aufgrund der Auswirkungen des Kriegs gegen 
die Ukraine die Annahme der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr aufrechtzuerhal-
ten ist, ist eine Änderung des Abschlusses nach der 
Darstellung des IDW zwingend. Änderungen sind 
aber auch in weniger gravierenden Fällen denk-
bar. Soweit ein aufgestellter und testierter Jah-
res-/Konzernabschluss und/oder (Konzern-)Lage-
bericht geändert wird, löst dies eine 
Nachtragsprüfung nach § 316 Abs. 3 Satz 1 und 2 
HGB aus. 

 Stichtage nach Kriegsbeginn 

1. Vollkonsolidierungswahlrechte für Tochter-
unternehmen10 

Ein Tochterunternehmen braucht nicht durch Voll-
konsolidierung in einen Konzernabschluss einbe-
zogen zu werden, wenn Beschränkungen die Aus-
übung der Rechte des Mutterunternehmens in 
Bezug auf mindestens wesentliche Teile des Ver-
mögens oder die Geschäftsführung des Tochterun-
ternehmens nachhaltig beeinträchtigen (§ 296 
Abs. 1 Nr. 1 HGB). Der sachliche Umfang der Be-
schränkungen muss erheblich sein und in zeitli-
cher Hinsicht müssen die Beschränkungen voraus-
sichtlich andauern, um diese Erleichterung zu 
vermitteln. Diese Voraussetzungen können im 
Kontext des Ukraine-Krieges bspw. infolge (ggf. 
drohender) staatlicher Zwangsmaßnahmen erfüllt 
sein. Die Beschränkungen müssen spätestens am 
Konzernabschlussstichtag Wirkung erlangt haben. 
Führen erst wertbegründende Ereignisse nach 
dem Konzernabschlussstichtag zu solchen Be-
schränkungen, ergibt sich wegen des Stichtags-

9 Frage 2.7. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
10 Fragen 3.1.1. bis 3.1.3. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
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prinzips keine Rückwirkung auf den Konzernab-
schlussstichtag. Es kommt aber ggf. die Anwen-
dung des § 296 Abs. 1 Nr. 2 HGB in Betracht. 

Ein Tochterunternehmen braucht ebenfalls nicht 
im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernab-
schluss einbezogen zu werden, wenn die für die 
Aufstellung des Konzernabschlusses erforderli-
chen Angaben nicht ohne unverhältnismäßig hohe 
Kosten oder unangemessene Verzögerungen zu er-
halten sind (§ 296 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Es bedarf der 
Betrachtung im jeweiligen Einzelfall, ob durch 
den Krieg sog. Reporting Packages von ukraini-
schen, russischen oder belarussischen Tochterun-
ternehmen nicht oder nur erheblich verzögert an 
das Mutterunternehmen geliefert werden können. 
Es fehlen genauere gesetzliche Vorgaben, wann 
eine Verzögerung unangemessen lang ist. Eine 
Verzögerung ist lt. IDW jedenfalls dann unange-
messen, wenn der Konzernabschluss wegen der 
fehlenden Angaben nicht innerhalb der Vier- bzw. 
Fünfmonatsfrist (§ 290 Abs. 1 HGB) aufgestellt 
werden kann (DRS 19.90). Eine Einbeziehung im 
Wege der Vollkonsolidierung ist allerdings dann 
geboten und auch möglich, wenn bereits vorlie-
gende Finanzinformationen hochgerechnet oder 
vorläufige Zahlen mit vertretbarem Aufwand 
punktuell angepasst werden können. 

Wenn § 296 HGB greift, kommt es zur Abwärtskon-
solidierung; die Beteilung an dem betreffenden 
Tochterunternehmen ist dann im Konzernab-
schluss grds. mit ihrem Equity-Wert nach § 312 
HGB zu bewerten. Scheidet auch dies aus, ist die 
Beteiligung auch im Konzernabschluss mit ihren 
(fortgeführten) Anschaffungskosten zu bewerten. 

2. Außerplanmäßige Abschreibungen und Nie-
derstwerttest11 

Infolge des Ukraine-Kriegs und dessen unmittelba-
rer und mittelbarer Folgen können außerplanmä-
ßige Abschreibungen sowohl im Anlage- als auch 
im Umlaufvermögen nach § 253 Abs. 3 Satz 5 und 
6 HGB bzw. Abs. 4 HGB geboten sein. Es gelten die 
allgemeinen Grundsätze des Bilanzrechts wie 
bspw. das Niederstwertprinzip. Diese Grundlagen 
stellt das IDW für immaterielles Anlagevermögens 
und Sachanlagen, Finanzanlagen, Vorräte, und 
Forderungen separat und ausführlich dar. Mit IDW 
RS HFA 10 für die Beteiligungsbewertung oder IDW 
RS VFA 2 zur Dauerhaftigkeit einer Wertminderung 
erinnert das IDW an bereits bestehende Verlaut-
barungen. 

Um einige wenige Beispiele aufzugreifen,  

 ist eine technische Anlage, die infolge der 
kriegsbedingt gestörten beschaffungsseitigen 
Lieferkette nur eingeschränkt genutzt wird, 
weiterhin planmäßig abzuschreiben. Ist die 

 
11 Frage 3.2.1. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
12 Fragen 3.3.1. und 3.3.2. des Fachlichen Hinweises des IDW. 

eingeschränkte Nutzung ein dauerhafter Zu-
stand, bedarf es darüber hinaus auch einer au-
ßerplanmäßigen Abschreibung.  

 Voraussichtlich dauernd stillgelegte Anlagen 
sind sofort außerplanmäßig auf den Veräuße-
rungs- oder Schrottwert abzuschreiben.  

 Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäfts- 
oder Firmenwert wertgemindert ist, kann sich 
je nach Betroffenheit des Bilanzierenden er-
höht haben.  

 Bei Vermögensgegenständen des Vorratsver-
mögens ist achtzugeben, dass nicht in unzuläs-
sigem Ausmaß Leerkosten aktiviert werden.  

 Forderungen des Umlaufvermögens bedürfen 
ggf. der Einzelwertberichtigung, wenn bspw. 
Schuldner in der Ukraine (oder Russland bzw. 
Belarus), aber auch in Deutschland infolge des 
Kriegs, der Sanktionen und deren wirtschaftli-
chen Auswirkungen in Zahlungsschwierigkeiten 
geraten sind.  

3. Eingefrorene Bankguthaben12 

Bankguthaben sind in der Bilanz grds. als „Kassen-
bestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kre-
ditinstituten und Schecks“ auszuweisen (§ 266 
Abs. 2 B. IV. HGB). Bestehen Verfügungsbeschrän-
kungen (z.B. „eingefrorenes“ Bankkonto im Aus-
land), ist eine Umgliederung zu den sonstigen Ver-
mögensgegenständen geboten, wenn nicht sogar 
ein gesonderter Posten gebildet wird (§ 265 Abs. 
5 Satz 2 HGB). Solche Einschränkungen wirken sich 
auch im Rahmen der Bewertung nach den allg. 
Grundsätzen aus. Es kann sogar dazu kommen, 
dass solche Guthaben dem Bilanzierenden auf-
grund der Beschränkungen bilanziell nicht mehr 
zuzurechnen (§ 246 Abs. 1 Satz 2 HGB) und daher 
aufwandswirksam auszubuchen sind. Das IDW be-
schreibt außerdem die Folgen für die Kapitalfluss-
rechnung. 

4. Rückstellungen13 

Insbes. für schwebende Absatzgeschäfte bei fixen 
Absatzpreisen kann eine Rückstellung für dro-
hende Verluste anzusetzen sein, bspw. wenn sich 
der Bilanzierende nicht auf höhere Gewalt beru-
fen und von seiner Leistungspflicht befreien kann 
und nicht substituierbare Produktionsfaktoren wie 
Rohstoffe oder Energie kriegsbedingt nur zu er-
heblich höheren Preisen zu beschaffen sind. Dann 
bleibt der Wert des Gegenleistungsanspruchs 
nämlich hinter dem Wert der noch zu erbringen-
den Leistung zurück (Verpflichtungsüberschuss). 
Das IDW verweist auf IDW RS HFA 4.  

Hat der Bilanzierende gegen ordnungs- oder buß-
geldbewehrte, im Gefolge des Kriegsausbruchs er-
lassene Sanktionsregelungen verstoßen, kann eine 
Verbindlichkeitsrückstellung für eine drohende 

13 Frage 3.4.1. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
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Strafe bzw. ein drohendes Ordnungs- oder Buß-
geld anzusetzen sein.  

Wenn ein bilanzierendes Unternehmen eine am 
Abschlussstichtag fällige Geldzahlungsverpflich-
tung ggü. einem russischen oder belarussischen 
Gläubiger hat, kann es sein, dass infolge des Aus-
schlusses bestimmter russischer Banken vom 
SWIFT-Zahlungsabwicklungssystem eine Bank-
überweisung an den Gläubiger nicht möglich ist. 
Eine solche Schuld ist einstweilen weiterhin bilan-
ziell anzusetzen; der Zahlungsverzug kann dazu 
führen, dass Verzugszinsen entstehen. 

5. Fremdwährungsumrechnung14 

Das IDW erörtert zahlreiche Aspekte der Fremd-
währungsumrechnung, bspw. 

 die Verwendung von Graumarktkursen zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Buchung und auch 
zu nachfolgenden Abschlussstichtagen, sollte 
die Europäische Zentralbank bzw. die Deutsche 
Bundesbank keine Wechselkurse mehr für den 
ukrainischen Hrywnja, den russischen Rubel 
oder den belarussischen Rubel bereitstellen.  

 Bei Anwendung zeitraumbezogener Durch-
schnittskurse kann es geboten sein, den Zeit-
raum, über den der Durchschnittskurs ermit-
telt wird, zu verkürzen. 

 Anlässlich der Umrechnung von Fremdwäh-
rungsabschlüssen von ausländischen Tochter-
unternehmen stellen sich zahlreiche Fragen.  

 Derzeit handelt es sich nach den Kriterien des 
DRS 25 bei der Ukraine, Russland und auch 
Belarus (noch) nicht um Hochinflationsländer.  

6. (Konzern-)Anhangangaben15 

Insbes. folgende Angabepflichten sind relevant: 

 Risiken, Vorteile und finanzielle Auswirkungen 
von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften 
(§§ 285 Nr. 3, 314 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sons-
tige finanzielle Verpflichtungen (§§ 285 Nr. 3a, 
314 Abs. 1 Nr. 2a HGB): es kann wegen des 
Kriegs und dessen Auswirkungen auf die Liqui-
ditätslage geboten sein, neu zu beurteilen, ob 
die jeweilige Angabe für die Beurteilung der Fi-
nanzlage des Unternehmens/Konzerns erfor-
derlich bzw. von Bedeutung ist.  

 Im Falle eingegangener Haftungsverhältnisse 
und der Nichtpassivierung einer Rückstellung 
sind die Gründe für die Einschätzung, wonach 

die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme 
nicht so hoch ist, als dass der Ansatz einer 
Schuld geboten ist, anzugeben (§§ 285 Nr. 27, 
314 Abs. 1 Nr. 19 HGB). Der Krieg und dessen 
Auswirkungen können diese Wahrscheinlichkeit 
beeinflussen. 

 Betrag und Art der Aufwendungen und Erträge 
von außergewöhnlicher Größenordnung oder 
außergewöhnlicher Bedeutung, soweit diese 
nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§§ 
285 Nr. 31, 314 Abs. 1 Nr. 23 HGB): Hängen 
derartige Aufwendungen oder Erträge mit dem 
Krieg oder dessen Folgen zusammen, ist eine 
außergewöhnliche Bedeutung regelmäßig ge-
geben.  

 Zu bestandsgefährdende Risiken siehe bereits 
oben. 

 Angaben oder Erläuterungen im Anhang dürfen 
nicht an die Stelle gebotener Abbildungen von 
Sachverhalten in der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung treten; 

 „als ob-Angaben“ (z.B. wie hoch wären die 
Umsatzerlöse gewesen, wenn es keinen Ukra-
ine-Krieg geben würde) sind nicht sachgerecht, 
da sie nicht hinreichend objektivierbar ermit-
telt werden können; 

 in bestimmten Fällen kann es geboten sein, so-
weit es für das Wohl der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder erforder-
lich ist, Angaben zu unterlassen (§ 286 Abs. 1 
HGB). Dies kann bspw. für Unternehmen des 
Rüstungssektors einschlägig sein. 

 Resumee 

Das IDW gibt den bilanzierenden Unternehmen 
und Konzernen sowie deren Abschlussprüfern eine 
Hilfestellung bei der Aufstellung und Prüfung ihrer 
Abschlüsse an die Hand, die wegen der Vielzahl 
denkbarer Sachverhalte naturgemäß unvollständig 
ist. Der Fachliche Hinweis dient also auch der Sen-
sibilisierung der Aufstellungsorgane und Prüfer für 
mögliche bilanzrechtliche Herausforderungen und 
gibt Anstoß dazu, den konkreten Sachverhalt je-
weils eigenständig zu beurteilen. 

 

 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

  

 
14 Fragen 3.5.1. bis 3.5.3. des Fachlichen Hinweises des IDW. 15 Frage 3.6.1. des Fachlichen Hinweises des IDW. 



RECHNUNGSLEGUNG & PRÜFUNG 2/2022 7 

INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNG 
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 Aktuelle Veröffentlichung 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e.V. (IDW) hat am 8.3.2022 einen Fachlichen Hin-
weis mit dem Titel „Auswirkungen des Ukraine-
Krieges auf die Rechnungslegung und deren Prü-
fung“, veröffentlicht17 und inzwischen, nämlich 
am 8. und 14.4.2022, bereits zwei Mal erweitert 
und aktualisiert.18 Nachdem wir Ihnen die han-
delsrechtlichen Aspekte bereits oben vorgestell-
ten haben, geben wir nachfolgend einen Überblick 
über die wesentlichen Aussagen des IDW zur Rech-
nungslegung nach IFRS. 

 Stichtage vor Kriegsbeginn 

1. Krieg gegen die Ukraine als nicht zu berück-
sichtigendes Ereignis nach dem Abschluss-
stichtag19 

Der Krieg stellt für Abschlüsse auf Stichtage vor 
dem 24.2.2022, also bspw. dem 31.12.2021, ein 
nicht in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung zu berücksichtigendes Ereignis (non-adjus-
ting event) dar. Es ist, analog zum handelsrecht-
lichen Kontext, auf den Tag des widerrechtlichen 
Übertritts der Grenzen des ukrainischen Staatsge-
biets durch das russische Militär abzustellen. Eine 
Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage nach dem Abschlussstichtag kann indes 
ein Hinweis darauf sein, dass überprüft werden 
muss, ob die Aufstellung des Abschlusses unter der 
Annahme der Unternehmensfortführung noch an-
gemessen ist (IAS 10.15). 

2. Angaben zu Ereignissen nach dem Bilanz-
stichtag20 

Ist ein nicht zu berücksichtigendes Ereignis we-
sentlich, muss über dieses Ereignis gem. IAS 10.21 
im Anhang berichtet werden. Anzugeben sind die 
Art des Ereignisses sowie eine Schätzung der fi-
nanziellen Auswirkungen oder eine Aussage dar-
über, dass eine solche Schätzung nicht vorgenom-
men werden kann. Diese nach IAS 10.21(a) und (b) 

 
16 Der Beitrag basiert auf Davids/Henckel/Schubert, StuB 2022, S. 249 ff., und Henckel/Schubert, StuB 2022, S. 361 ff. 
17 Siehe IDW Life 2022, S. 394 ff. 
18 Siehe https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/update-des-fachlichen-hinweises-zu-den-auswirkungen-des-ukraine-krieges/135406 
und https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/fachlicher-hinweis-zu-den-auswirkungen-des-ukraine-krieges--2--update/135492. 
19 Frage 2.1. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
20 Frage 2.2. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
21 Frage 2.5. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
22 Siehe IFRS Foundation, Going concern - a focus on disclosure, 13.1.2021, https://www.ifrs.org/news-and-
events/news/2021/01/ifrs-foundation-publishes-edu-material-to-support-companies-in-applying-going-concern-requirements/. 
23 Fragen 4.1.1. und 4.1.2. des Fachlichen Hinweises. 

verlangten Informationen sind vergleichbar zu de-
nen nach § 285 Nr. 33 HGB. 

3. Angabepflichten bei wesentlichen Unsicher-
heiten bei der Beurteilung der going con-
cern-Annahme21 

Über bestehende wesentliche Unsicherheiten 
(material uncertainties), die sich auf Ereignisse 
oder Gegebenheiten beziehen, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen, ist nach IAS 1.25 
zwingend zu berichten. Dabei verweist das IDW 
auf das Lehrmaterial (educational material) der 
IFRS Foundation vom 13.1.2021.22 In dem Lehrma-
terial sind die Vorschriften des IAS 1, die für die 
Beurteilung der Annahme der Unternehmensfort-
führung einschlägig sind, zusammengetragen. Das 
Lehrmaterial ergänzt oder ändert nicht die Anfor-
derungen in den Standards. Über mögliche Unsi-
cherheiten ist eine transparente Berichterstat-
tung erforderlich. Die IFRS Foundation betont 
daher, dass nicht nur die spezifischen Angabe-
pflichten in Bezug auf die Unternehmensfortfüh-
rung nach IAS 1.25 f. zu berücksichtigten sind, 
sondern auch die übergreifenden Angabepflichten 
gem. IAS 1 (u.a. IAS 1.122). 

 Stichtage nach Kriegsbeginn 

1. Beherrschung nach IFRS 1023 

Das Vorliegen von Beherrschung ist im Einzelfall 
anhand der allg. Prinzipien des IFRS 10 zu würdi-
gen. Daher können auch bei unmittelbarer Betrof-
fenheit des Mutterunternehmens (z.B. aufgrund 
eines ukrainischen, russischen oder belarussischen 
Tochterunternehmens) keine pauschalen Aussa-
gen getroffen werden, ob Beherrschung (noch) 
vorliegt. 

Die Frage, ob bestehende Rechte nicht mehr sub-
stanziell i.S.d. IFRS 10 sind, ist anhand der in IFRS 
10.B23 genannten Faktoren zu beurteilen. Der 
Verlust der Beherrschung und damit eine Entkon-
solidierung vor dem Hintergrund absehbar vo-
rübergehender Einschränkungen kommt nach An-
sicht des IDW nur in extremen Ausnahmefällen in 
Betracht. 
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Kapitalausfuhrbeschränkungen begründen für sich 
genommen keinen Verlust der Beherrschung; viel-
mehr sind die Implikationen hinsichtlich des 
(Nicht-)Vorliegens von Beherrschung zu beurtei-
len. Führen die aktuellen Umstände dazu, dass 
Gläubigerrechte, bspw. aufgrund bestehender 
covenants, erstarken, sind die Implikationen die-
ser „neuen“ Rechte mit Blick auf die fortgesetzte 
Beherrschung des betreffenden Beteiligungsun-
ternehmens zu evaluieren (IFRS 10.B26 i.V.m. IFRS 
10.8). 

Die IFRS enthalten kein den Vorschriften des § 296 
Abs. 1 HGB vergleichbares Vollkonsolidierungs-
wahlrecht. Liegt Beherrschung weiterhin vor, ist 
das Beteiligungsunternehmen als Tochterunter-
nehmen (weiterhin) vollzukonsolidieren; andern-
falls besteht eine Pflicht zur Ent- bzw. Übergangs-
konsolidierung. 

2. Werthaltigkeitsprüfung nach IAS 3624 

Für sämtliche Vermögenswerte, die in den Anwen-
dungsbereich des IAS 36 fallen, ist eine Werthal-
tigkeitsprüfung durchzuführen, sofern zum Ab-
schlussstichtag Anhaltspunkte (triggering events) 
für eine Wertminderung vorliegen (IAS 36.9). Dies 
gilt auch für Zwischenberichte (IAS 34.30(a)). Für 
den goodwill sowie für immaterielle Vermögens-
werte mit unbestimmter Nutzungsdauer und noch 
nicht zur Nutzung verfügbare immaterielle Ver-
mögenswerte besteht zudem eine anlassunabhän-
gige Verpflichtung zum jährlichen Test auf Wert-
minderung. 

Das IDW sieht insbes. bei unmittelbarer, aber auch 
bei mittelbarer Betroffenheit vom Ukraine-Krieg 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen 
eines oder mehrerer Anhaltspunkte für eine Wert-
minderung. Anhaltspunkte können bspw. sein: 

 Signifikante Veränderungen mit nachteiligen 
Folgen für das Unternehmen im technischen, 
marktbezogenen, ökonomischen oder gesetz-
lichen Umfeld; 

 substanzielle Hinweise für eine Überalterung, 
Diebstahl, Beschlagnahmung oder physische 
Schäden von Vermögenswerten; 

 unternehmerische Entscheidung, signifikante 
Veränderungen vorzunehmen; 

 Buchwert des Nettovermögens übersteigt die 
Marktkapitalisierung infolge der jüngsten Bör-
senrückgänge. 

Zur Ermittlung des Nutzungswerts (value in use) 
empfiehlt das IDW, auf den sog. expected cash 
flow approach abzustellen (IAS 36.A2, .A4 ff.). 
Dies wird damit begründet, dass durch die erfor-

 
24 Fragen 4.2.1. bis 4.2.4. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
25 Siehe dazu IDW, FAUB Kapitalkostenempfehlung vom 
25.10.2019, https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/neue-ka-
pitalkostenempfehlungen-des-faub/120158. 

derliche Modellierung von verschiedenen Szena-
rien und der Zuordnung von Eintrittswahrschein-
lichkeiten zu diesen Szenarien die aus den Ereig-
nissen in der Ukraine resultierende Unsicherheit 
transparent und nachvollziehbar abgebildet wer-
den kann. Der zu verwendende Kapitalisierungs-
zinssatz (Vorsteuer-Zinssatz) hat sich weiterhin an 
langfristigen Analysen von durchschnittlichen 
Marktrenditen und an einer Marktrisikoprämie, die 
aktuell am oberen Rand der Bandbreite histori-
scher Prämien liegt, zu orientieren.25 Die erhöhte 
Unsicherheit aufgrund des Kriegs ist in der Pla-
nung zu berücksichtigen, nicht aber durch pau-
schal erhöhte Risikoprämien abzubilden. Die be-
schriebenen Aussagen und Empfehlungen sind 
grds. auch für die Bestimmung des fair value zu 
beachten, sofern dieser über ein DCF-Verfahren 
ermittelt wird. 

Da sowohl Ausmaß und Dauer als auch Folgen des 
Ukraine-Kriegs schwer prognostizierbar sind, emp-
fiehlt es sich umso mehr, die Annahmen und 
Schätzungen des Managements umfassend im An-
hang zu erläutern und insbes. bei der Darstellung 
von Sensitivitätsanalysen auf die Auswirkungen 
des Krieges einzugehen (IAS 36.132, .134, IAS 
1.125 ff.). 

3. Finanzinstrumente26 
a) Klassifizierung und Bewertung (ohne Wert-

minderung) 

Durch den Krieg und die (gegenseitigen) Sankti-
onsmaßnahmen können sich für die Überlegungen 
zum Markt bei der Ermittlung des fair value nach 
IFRS 13 u.a. folgende Implikationen ergeben: 

 Ableitung des fair value am Markt nach IFRS 
13: Zu prüfen ist, ob aufgrund der gegenseiti-
gen Sanktionen für zum fair value bewertete 
finanzielle Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten auf dem entsprechenden Markt (Ukra-
ine/Russland) geordnete Geschäftsvorfälle 
beobachtet werden können. 

 Konsequenzen aus dem Zusammenspiel von 
Marktzugang und in-/aktiven Märkten für die 
Ermittlung des fair value: Sofern ein Unter-
nehmen keinen Zugang mehr zu einem bishe-
rigen Markt in der Ukraine, in Russland oder 
Belarus hat und auch kein alternativer Markt 
existiert, kann der Preis von einem solchen 
Markt (aktiv oder nicht aktiv) für die fair va-
lue-Ermittlung im Rahmen eines sachgerech-
ten Bewertungsverfahrens verwendet wer-
den. Jedoch sind Anpassungen i.S.v. IFRS 13 
erforderlich. 

26 Fragen 4.3.1.1. bis 4.3.4.2. des Fachlichen Hinweises des 
IDW. 
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 Anzuwendende Bewertungsverfahren/-me-
thoden und Inputfaktoren aufgrund der aktu-
ellen Marktsituation (Level 2 und Level 3): 
Derzeit kann es sich als schwierig erweisen, 
einen angemessenen Zinssatz für Abzinsungen 
zu ermitteln (z.B. für Rubel-Instrumente). 
Entsprechende Unsicherheiten sind in der Be-
wertung zu berücksichtigen. 

b) Wertminderung 

Die Kriegsauswirkungen müssen unternehmensin-
dividuell beurteilt werden. Die Betroffenheit kann 
sich zum einen unmittelbar (z.B. aufgrund direk-
ter Geschäftsbeziehungen in die Ukraine, nach 
Russland und/oder Belarus) ergeben. Zum ande-
ren kann ein Unternehmen mittelbar von den 
Kriegsgeschehnissen betroffen sein (bspw. aus 
Problemen in der Lieferkette). 

Bislang verwendete Wertberichtigungsquoten in 
einer Wertminderungsmatrix bei der Berechnung 
der erwarteten Kreditverluste im vereinfachten 
Wertminderungsmodell (simplified approach) sind 
auf Aktualität zu überprüfen. Es ist kritisch zu hin-
terfragen, ob Wertberichtigungstabellen, die auf 
gemeinsamen/homogenen Kreditrisikoeigenschaf-
ten basieren (z.B. geografische Regionen), in Be-
zug auf vom Krieg betroffene Forderungen noch zu 
verwenden sind oder ggf. eine gesonderte Be-
trachtung notwendig ist (IFRS 9.B5.5.35). 

Aufgrund unterschiedlicher (Sanktions-)Maßnah-
men und Gegebenheiten einschließlich deren 
rechtlicher Beurteilung dürfte es herausfordernd 
sein, einen Kreditausfall (default) für bestimmte 
Kreditexposures eindeutig festzustellen. Mangels 
konkreter Definition in IFRS 9 ist eine unterneh-
mensindividuelle Festlegung notwendig. Es muss 
eine Erwartung hinsichtlich der Einbringlichkeit 
der vertraglichen Zahlungsströme auf Basis aller 
angemessenen und belastbaren Informationen ge-
bildet werden; auf IDW RS HFA 48, Tz. 305 ff. wird 
verwiesen. Dabei ist es für das Wertminderungs-
modell unbeachtlich, aus welchem Grund Zah-
lungsströme ausfallen. Eine besondere Bedeutung 
wird dem Transferrisiko zukommen. 

Je nach Betroffenheit von den Kriegsgeschehen 
und eingeführten Sanktionen wird eine regionale 
und/oder branchenspezifische Betrachtung des 
Exposures notwendig sein. Wegen veränderter Ri-
siken in den betroffenen Ländern kann eine geän-
derte Portfoliobetrachtung notwendig werden, 
z.B. wenn vor Kriegsausbruch die Ukraine zusam-
men mit anderen osteuropäischen Ländern einem 
Portfolio zugeordnet wurde und die Vermögens-
werte des Portfolios aufgrund des Kriegs nicht län-
ger gemeinsame/homogene Kreditrisikoeigen-
schaften (shared credit risk characteristics) i.S.v. 
IFRS 9.B5.5.5 aufweisen. Eine entsprechende Be-
trachtung ergibt sich auch bei der Beurteilung ei-
nes Stufentransfers, der nach IFRS 9.5.5.4 nicht 

nur auf der Ebene des einzelnen Exposures statt-
finden kann, sondern auch auf kollektiver Ebene.  

Bei der Ermittlung der erwarteten Kreditverluste 
sind neben der Ausfallwahrscheinlichkeit auch 
Auswirkungen auf die Werthaltigkeit von Sicher-
heiten zu berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, 
wenn diese in einem Krisenland belegen oder 
durch Sanktionsmaßnahmen zugriffsbeschränkt 
sind. Bei Verträgen über Sicherheiten sind poten-
zielle force majeure-Klauseln zu beurteilen. Sind 
Finanzgarantien integraler Bestandteil eines fi-
nanziellen Vermögenswerts, sind auch deren Be-
dingungen mit Blick auf mögliche Ausschlüsse 
bzgl. kriegerischerer Auseinandersetzungen zu 
betrachten und entsprechend bei der Höhe der er-
warteten Kreditverluste zu berücksichtigen. 

Bei der Schätzung der erwarteten Zahlungsströme 
ist ein wesentliches Augenmerk auf die Szenario-
Bildung zu legen. Hierbei spielt die Festlegung der 
relevanten Szenarien, deren Eintrittswahrschein-
lichkeit, aber auch die Granularität hinsichtlich 
der Risikofaktoren eine entscheidende Rolle. Re-
gionen- bzw. branchenspezifischen Aspekten 
kommt im Rahmen der Risikobetrachtung eine be-
sondere Bedeutung zu. 

Zur Berücksichtigung der genannten Aspekte kann 
die Verwendung von Post-Model Adjustments not-
wendig sein. Bei der Festlegung der Höhe von 
Post-Model Adjustments ist auf eine hinreichende 
Ursachenanalyse zu achten (zwecks Abgrenzung 
von noch bestehenden Corona-Pandemie-beding-
ten Adjustments). Bei Verwendung von Post-Mo-
del Adjustments ist entsprechende Transparenz 
hinsichtlich der Darstellung und der zur Verfügung 
gestellten Informationen nötig.  

Neben Anpassungen in der Bewertung kann es 
auch zu einer Anpassung der vertraglichen Bedin-
gungen (Modifikation) kommen. Zu differenzieren 
ist zwischen nicht-substanziellen Modifikationen 
und substanziellen Modifikationen (IDW RS HFA 
48, Tz. A8 ff.). In jedem Fall ist vor Erfassung ei-
ner Modifikation die auf den finanziellen Vermö-
genswert entfallende Wertminderung/Risikovor-
sorge zu aktualisieren. Erfolgt eine Änderung des 
Vertrags aus bonitätsinduzierten Gründen, hat die 
Zuordnung zu Stufe 3 und die Erfassung einer 
Wertminderung Vorrang.  

Wenn nach angemessener Einschätzung nicht da-
von auszugehen ist, dass ein finanzieller Vermö-
genswert ganz oder teilweise realisierbar ist, ist 
eine (Teil-)Ausbuchung (write-off) vorzunehmen 
(IFRS 9.5.4.4). 

c) Hedge Accounting 

Der Krieg in der Ukraine kann sich in vielfältiger 
Weise auf das Hedge Accounting auswirken. Be-
troffen sind sowohl die Möglichkeit zur Anwen-
dung von als auch die Wirksamkeit von Sicherungs-
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beziehungen. Das IDW listet eine Vielzahl von Ein-
zelaspekten auf, wovon nachfolgend eine Auswahl 
dargestellt wird:  

 Auswirkungen auf erwartete Transaktionen: 
Wird erwartet, dass eine künftige Transaktion 
nicht mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit ein-
treten wird, es aber immer noch wahrschein-
lich ist, dass sie eintritt, so ist die Sicherungs-
beziehung aufzulösen (IFRS 9.6.5.6); die im 
OCI erfassten Beträge sind jedoch erst bei Ein-
tritt in die GuV umzugliedern. Ist der Eintritt 
nicht mehr innerhalb einer angemessen spezi-
fizierten und grds. engen Zeitspanne zu er-
warten, ist die Sicherungsbeziehung GuV-
wirksam aufzulösen (IFRS 9.6.5.6, IFRS 
9.6.5.12(b), IFRS 9.B6.5.26, IFRS 
9.B6.5.27(b)). Erfolgt der Eintritt (voraus-
sichtlich) früher oder später innerhalb der 
spezifizierten Zeitspanne, können sich Aus-
wirkungen auf die Effektivität ergeben. 

 Rollierende Sicherungsstrategien: Vorausset-
zung für ein Vorrollen sind die Dokumentation 
der Sicherungsstrategie und die Bestimmung 
entsprechender Risikomanagementziele.  

 Auswirkungen des Kreditausfallrisikos auf Si-
cherungsbeziehungen: Erhöhungen des Aus-
fallrisikos des Unternehmens oder der Gegen-
partei infolge des Kriegs können die Effekti-
vität der Sicherungsbeziehung beeinträchti-
gen oder sogar deren Anwendung infrage stel-
len (IDW RS HFA 48, Tz. 362). 

 Fremdwährungs-Basisspreads:  
Gestiegene Volatilitäten können die Effektivi-
tät einer Sicherungsbeziehung beeinträchti-
gen, sofern diese Teil der Sicherungsbezie-
hung sind. 
 

d) Ausweis und Angaben 

Kann ein Unternehmen bestehende Kreditklauseln 
(covenants) zum Stichtag nicht einhalten, ist die 
Verbindlichkeit als kurzfristig auszuweisen, wenn 
das Unternehmen kein unbedingtes Recht (uncon-
ditional right) hat, die Erfüllung auf mindestens 
zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag zu ver-
schieben (IAS 1.69(d)). Schulden, die wegen Ver-
letzung bestimmter Bedingungen (breach of 
covenants) auf erste Anforderung zu zahlen oder 
kurzfristig kündbar sind, sind nur dann nicht als 
kurzfristig auszuweisen, wenn der Gläubiger spä-
testens bis zum Abschlussstichtag den Verzicht auf 
sein Anforderungs- bzw. Kündigungsrecht erklärt 
hat (IAS 1.75).  

Bei Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfällen sowie 
Verstößen gegen covenants ergeben sich zahlrei-
che direkte Angabepflichten (u.a. IFRS 7.18 f., IAS 
34.15B(i); siehe auch IDW RS HFA 24, Tz. 20). In-
direkte Angabepflichten können sich aufgrund von 

 
27 Frage 4.4.1. des Fachlichen Hinweises des IDW. 

Liquiditätsrisiken ergeben (IFRS 7.31 ff.), ebenso 
zur Steuerung des Liquiditätsrisikos (IFRS 
7.B11F(f) i.V.m. IFRS 7.39(c)). Auswirkungen auf 
das Liquiditätsrisiko sind auch dann anzugeben, 
wenn kein Bruch eingetreten ist, aber potenziell 
die Zahlungszeitpunkte beeinflusst sind (IFRS 
7.39(a) und (b)).  

Für regulierte Branchen ergeben sich ggf. Auswir-
kungen insbes. auf die Angaben zu Mindestkapital-
anforderungen (IAS 1.134 ff.). 

4. Verfügungsbeschränkungen bei Zahlungs-
mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten27 

Durch Sanktionen oder andere rechtliche Maßnah-
men (z.B. Ausschluss aus dem SWIFT-System) kön-
nen sich Auswirkungen auf die Klassifikation von 
Kassen- und Bankbeständen als Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente ergeben. Zu wür-
digen ist, ob eine Restriktion so weitreichend ist, 
dass sie einer Einbeziehung in die Zahlungsmittel 
und Zahlungsmitteläquivalente entgegensteht. 
Bei einer Klassifikation als Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente können Angabepflich-
ten aus IAS 7.48 resultieren (Betrag und Erläute-
rung der Art der Restriktion). 

5. Rückstellungen28 

Führt der Ukraine-Krieg zu negativen Entwicklun-
gen beim Unternehmen, ist zunächst nach IAS 36 
zu beurteilen, ob für die betreffenden Vermö-
genswerte eine Wertminderung zu erfassen ist 
(IAS 37.69). Anschließend ist nach IAS 37 zu prü-
fen, ob der Vertrag belastend (onerous) ist bzw. 
wird, d.h., ob eine Drohverlustrückstellung anzu-
setzen ist (IAS 37.66). 

Die Vorschriften zum Ansatz von Drohverlustrück-
stellungen gelten für alle Verträge, unabhängig 
von ihrer Laufzeit. Besondere Relevanz sieht das 
IDW bei längerfristigen Verträgen („Dauerschuld-
verhältnisse“). Bei Absatzverträgen sind neben 
der Beurteilung nach IAS 37 auch die Auswirkun-
gen auf die Bemessung der Umsatzerlöse gem. 
IFRS 15 zu beurteilen (z.B., wenn Vertragsstrafen 
drohen). 

Bei der Beurteilung der Verträge nach IAS 37 sind 
aufgrund der besonderen Situation v.a. auch et-
waige Klauseln zu Ausnahmesituationen (z.B. 
force majeure-Klauseln) und die damit verbunde-
nen Rechte und Pflichten im Einzelfall zu würdi-
gen. Zudem ist zu berücksichtigen, inwieweit ver-
tragliche Regelungen im konkreten Einzelfall 
tatsächlich greifen bzw. durchsetzbar sind (z.B. 
angesichts von Embargos oder der Zerstörung oder 
der Insolvenz von Geschäftspartnern). 

In den folgenden Fällen sind hingegen keine Rück-
stellungen anzusetzen: 

28 Frage 4.5.1. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
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 Erwartungen für künftige wirtschaftliche 
Nachteile, die sich noch nicht in vertraglichen 
Verpflichtungen konkretisiert haben (z.B. 
Verlusterwartungen aufgrund zwischenzeitli-
cher Preisänderungen) (IAS 37.63 ff.). 

 Wenn Personal vom Unternehmen unter Lohn-
/Gehaltsfortzahlung freigestellt wird und 
zeitweise keine Arbeitsleistungen erbringt 
(z.B. aufgrund temporärer Schließungen von 
(Produktions-)Standorten). 

In den genannten Fällen wäre hingegen ggf. ein 
Test auf Werthaltigkeit nach IAS 36 für diejenigen 
Vermögenswerte durchzuführen, die i.V.m. den 
jeweiligen wirtschaftlichen Nachteilen stehen 
(IAS 36.9; IAS 36.12). 

6. Fremdwährungsumrechnung29 

Insbes. die Restriktionen gegen die russische Zent-
ralbank werden voraussichtlich die Fähigkeit Russ-
lands einschränken, den Wechselkurs des Rubels 
zu stabilisieren, und könnten sich auf die Fähig-
keit Russlands auswirken, Rubel in andere Wäh-
rungen zu tauschen. 

Sollte der Umtausch des russischen Rubels (bzw. 
der ukrainischen Hrywnja oder des belarussischen 
Rubels) vorübergehend zum Datum des Geschäfts-
vorfalls oder einem nachfolgenden Abschlussstich-
tag ausgesetzt sein, ist vom Unternehmen der 
Kurs zu verwenden, der am ersten darauffolgen-
den Tag gilt, an dem ein Umtausch wieder möglich 
ist (IAS 21.26). Dies kann Anhangangabepflichten 
nach IFRS 12.20 und IFRS 12.22 sowie nach IAS 
1.117-124 und IAS 1.125-133 auslösen. 

Da IAS 36.54 für die Berechnung des Nutzungs-
werts vorsieht, künftige cash flows in der Währung 
zu schätzen, in der sie generiert werden, können 
sich darüber hinaus durch die Volatilität der 
Wechselkurse Auswirkungen auf nicht monetäre 
Posten hinsichtlich potenzieller Wertminderungen 
ergeben. 

Bei der Umrechnung eines ausländischen Ge-
schäftsbetriebs, dessen funktionale Währung (z.B. 
Rubel oder Hrywnja) nicht mit der Berichtswäh-
rung des Mutterunternehmens (z.B. EUR) überein-
stimmt und auch nicht hyperinflationär i.S.d. IAS 
29 ist, ist analog zur unterjährigen Umrechnung 
von Fremdwährungsgeschäften zu prüfen, ob die 
zur Verfügung stehenden Wechselkurse die Anfor-
derungen des IAS 21 erfüllen. Der für die Umrech-
nung verwendete Kurs sowie die Auswirkungen des 
Kurses sollten im Anhang erläutert werden. 

7. Darstellung und Anhangangaben30 

Auch in Ausnahmesituation wie dem Ukraine-Krieg 
sind die Regelungen des IAS 1 beachtlich. Dies gilt 
insbes. auch für ggf. geplante „Sonderausweise“. 
Qualitative und quantitative Informationen über 
signifikante Effekte der Kriegsgeschehnisse sowie 
die Methoden zu deren Bestimmung sollten ein 
klares und unverzerrtes Bild der betroffenen Be-
reiche vermitteln. Die Angaben dürfen als Teil der 
Erläuterungen zu den in der Gewinn- und Verlust-
rechnung (profit or loss) dargestellten und ausge-
wiesenen Beträgen in einer separaten Anhangang-
abe (single note) gemacht werden oder mittels 
klarer und eindeutiger Querverweise zwischen 
den betroffenen Abschnitten/Posten innerhalb 
des Anhangs vorgenommen werden.  

Zu den anlässlich des Ukraine-Kriegs insbes. in Er-
wägung zu ziehenden Angaben, die das IDW auf-
listet, gehören u.a. Angaben  

 über bestehende wesentliche Unsicherheiten 
(material uncertainties), die sich auf Ereig-
nisse oder Gegebenheiten beziehen, die er-
hebliche Zweifel an der Fähigkeit zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen;  

 zu Ermessensentscheidungen gem. IAS 1.122 
sowie wesentlichen Schätzunsicherheiten 
gem. IAS 1.125; 

 zu wesentlichen Ertrags- oder Aufwandspos-
ten gem. IAS 1.97; 

 zu wesentlichen Umsatzerlösen und langfristi-
gen Vermögenswerten mit bzw. in einem 
Drittland gem. IFRS 8.33; das IDW empfiehlt 
hier mit Verweis auf die nicht vorhandene De-
finition von „Wesentlichkeit“ bzw. „Signifi-
kanz“ in IFRS 8 eine freiwillige Angabe auch 
geringerer Beträge bei Betroffenheit (Russ-
land, Belarus, Ukraine); 

 zu sonstigen Aspekten, z.B. Zuwendungen der 
öffentlichen Hand (IAS 20.39) oder auch Anga-
ben zu Planvermögenswerten mit einer nach 
Ansicht des IDW möglicherweise erhöhten Dis-
aggregation als üblich (d.h. auf Ebene der be-
troffenen Länder) (IAS 19.138 i.V.m. IAS 
19.136(a)). 

Zudem geht das IDW auf erforderliche Angaben in 
einem verkürzten Zwischenabschluss nach IAS 34 
ein. Betroffen sind die Angaben zu „erheblichen 
Ereignissen und Geschäftsvorfällen“ (IAS 34.15-
15C) sowie die „weiteren Angaben“ (IAS 34.16A). 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
  

 
29 Fragen 4.6.1. und 4.6.2. des Fachlichen Hinweises des IDW. 30 Fragen 4.7.1. bis 4.7.3. des Fachlichen Hinweises des IDW. 
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PRÜFUNG 

Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine auf die Abschlussprüfung31

Linda Kurz 
Wirtschaftsprüferin, Managerin,  
National Office Audit & Assurance  
linda.kurz@bdo.de 

In dem am 8.3.2022 veröffentlichten Hinweis des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
(IDW) zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, 
der am 8.4.2022 und 14.4.2022 jeweils im Rahmen 
eines Updates aktualisiert und erweitert wurde, 
gibt das IDW auch Antworten in Bezug auf Frage-
stellungen, die sich im Rahmen der Prüfung von 
Jahres- und Konzernabschlüssen ergeben. Die 
wichtigsten Aspekte des Hinweises stellen wir 
Ihnen nachfolgend dar. 

1. Erhöhtes Risiko wesentlicher falscher Dar-
stellungen32 

Im Rahmen seiner Prüfungsplanung hat der Ab-
schlussprüfer das Risiko von wesentlichen unbeab-
sichtigten falschen Darstellungen (Irrtümern) und 
beabsichtigten falschen Darstellungen (dolose 
Handlungen) zu identifizieren und zu beurteilen. 
Hierfür muss er zunächst ein Verständnis von dem 
Unternehmen, seinem Umfeld sowie vom internen 
Kontrollsystem erlangen. Das Risiko wesentlicher 
falscher Darstellungen in der Rechnungslegung 
kann durch den Ukraine-Krieg und die daraus re-
sultierenden Auswirkungen erhöht sein. 

Der Einmarsch des russischen Militärs in die Ukra-
ine ist für Abschlüsse mit einem Stichtag vor Aus-
bruch des Kriegs ein wert- bzw. ansatzbegründen-
des Ereignis und spiegelt sich somit im 
Nachtragsbericht des Anhangs sowie in der Prog-
nose- und Risikoberichterstattung des Lagebe-
richts wider. 

Für Abschlüsse mit einem Stichtag nach Kriegsaus-
bruch können die hohe Unsicherheit der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklungen des Ukraine-
Kriegs und die damit verbundenen Risiken für die 
Geschäftstätigkeit der Unternehmen, die Komple-
xität der Abschlussaufstellung und die Subjektivi-
tät von Ansatz und Bewertung der Abschlusspos-
ten und Darstellungen in Anhang und Lagebericht 
erhöhen und zudem den Druck auf die Unterneh-
mensleitung verstärken, die geplanten Ziele durch 
Manipulationen der Rechnungslegung zu errei-
chen. Der Abschlussprüfer hat darauf mit ange-
messenen Prüfungshandlungen zu reagieren.33 

 
31 Der Beitrag basiert auf Kurz, StuB 2022, S. 426 ff. 
32 Fragen 5.1.1 und 5.1.2 des 2. Updates zum Fachlichen Hinweis des IDW. 
33 Vgl. IDW PS 210 n.F., Rz. 26 ff. 
34 Frage 5.2.1 des 2. Updates zum Fachlichen Hinweis des IDW. 
35 Fragen 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des 2. Updates zum Fachlichen Hinweis des IDW. 
36 Aktualisierte Konjunkturprognose 2022 und 2023 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung vom 30. März 2022, S. 2. 

2. Auswirkungen von Ereignissen nach dem 
Bilanzstichtag34 

Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seiner Prüfung 
relevante Ereignisse zwischen dem Abschluss-
stichtag und dem Datum des Bestätigungsver-
merks festzustellen und die Auswirkungen auf die 
Rechnungslegung sowie die Berichterstattung zu 
würdigen. Sofern die Ereignisse nicht zu einer Ab-
kehr von der Going-Concern-Prämisse führen, dür-
fen sich für Abschlüsse mit einem Stichtag vor 
Kriegsausbruch die Auswirkungen des Ukraine-
Kriegs als wertbegründendes Ereignis nicht in der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wi-
derspiegeln, sondern lediglich Auswirkungen auf 
die Nachtragsberichterstattung im Anhang sowie 
auf damit zusammenhängende Ergänzungen bzw. 
Anpassungen des Risiko- bzw. Prognoseberichts im 
Lagebericht haben. 

Bei Konzernabschlussprüfungen haben auch die 
Teilbereichsprüfer relevante Ereignisse zu identi-
fizieren, zu würdigen und an den Konzernab-
schlussprüfer zu berichten. 

3. Beurteilung zukunftsbezogener Sachver-
halte35 

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen des 
Ukraine-Kriegs und dessen Folgen für die Welt-
wirtschaft und Unternehmen sind die zukunftsbe-
zogenen Sachverhalte und Angaben von hoher 
Unsicherheit geprägt.36 

Dies allein stellt für den Abschlussprüfer kein Prü-
fungshemmnis dar. Ein Prüfungshemmnis kann je-
doch vorliegen, wenn der Abschlussprüfer nach 
Ausschöpfung seiner Möglichkeiten keine ausrei-
chenden geeigneten Prüfungsnachweise für die 
Begründetheit der Annahmen des Managements 
erlangt. 

Trotz der hohen Unsicherheit in Bezug auf die Aus-
wirkungen des Kriegs haben die gesetzlichen Ver-
treter die Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
einzuschätzen. Sind die gesetzlichen Vertreter 
nach entsprechender Aufforderung durch den Ab-
schlussprüfer nicht bereit diese Einschätzung ab-
zugeben, hat der Abschlussprüfer die Auswirkun-
gen auf seinen Bestätigungsvermerk abzuwägen. 
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4. Besonderheiten bei Konzernabschlussprü-
fungen37 

Im Falle einer Einbeziehung von Tochterunterneh-
men mit Sitz in der Ukraine, Russland oder Belarus 
in einen HGB-Konzernabschluss mit einem Stich-
tag nach dem 24.2.2022 hat der Konzernab-
schlussprüfer abzuwägen, inwieweit ausreichend 
geeignete Prüfungsnachweise erlangt werden kön-
nen oder eine Änderung des Prüfungsvorgehens 
notwendig ist (z.B. Durchführung von Fernprü-
fungshandlungen, eine zeitliche Verschiebung 
oder eine Änderung der geplanten Prüfungshand-
lungen). Eine Änderung des Prüfungsvorgehens 
kann auch dadurch erforderlich sein, dass es nicht 
möglich ist, russische oder belarussische Bankbe-
stätigungen einzuholen bzw. dass Zweifel bzgl. 
der Verlässlichkeit dieser Bankbestätigungen be-
stehen. 

Aufgrund von möglichen Bedenken hinsichtlich der 
Unabhängigkeit und Objektivität von Teilbereichs-
prüfern kann es erforderlich sein, dass das Kon-
zernabschlussprüfungsteam selbst Prüfungsnach-
weise zu den Abschlussinformationen des Teil-
bereichs erlangt. 

Der Konzernabschlussprüfer hat die Auswirkungen 
auf seine Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht abzuwägen, sofern für 
wesentliche Darstellungen in den Rechnungsle-
gungsinformationen eines Teilbereichs keine aus-
reichenden geeigneten Prüfungsnachweise er-
langt werden können.38 

5. Berichterstattung über bestandsgefähr-
dende Risiken und entwicklungsbeeinträch-
tigende Tatsachen39 

Der Abschlussprüfer hat auf Basis seiner erlangten 
Prüfungsnachweise zu schlussfolgern, ob aufgrund 
der Kriegsereignisse oder deren gesamtwirtschaft-
lichen Auswirkungen bestandsgefährdende Risiken 
für das Unternehmen bestehen.40 

Ein bestandsgefährdendes Risiko, auf das der Ab-
schlussprüfer im Bestätigungsvermerk gesondert 
hinzuweisen hat, liegt vor, wenn wesentliche Un-
sicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten bestehen, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur 
Unternehmensfortführung aufwerfen können, der 
Abschluss aber weiterhin unter Annahme der 
Going-Concern-Prämisse aufgestellt werden kann. 
Sofern die Angabe zur wesentlichen Unsicherheit 
im Abschluss und ggf. im Lagebericht angemessen 

 
37 Fragen 5.4.1 und 5.4.2 des 2. Updates zum Fachlichen Hin-
weis des IDW. 
38 Vgl. IDW PS 320 n.F., Rz. 42 und ISA [DE] 330, Rz. 27. 
39  Fragen 5.5.1 und 5.5.2 des 2. Updates zum Fachlichen Hin-
weis des IDW. 
40 Vgl. IDW PS 270 n.F., Rz. 10. 

ist, hat der Abschlussprüfer ein nicht modifizier-
tes Prüfungsurteil abzugeben. 

Gem. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB hat der Abschluss-
prüfer im Prüfungsbericht (anders als bei den be-
standsgefährdenden Risiken über die im Bestäti-
gungsvermerk berichtet wird) über festgestellte 
Tatsachen zu berichten, welche die Entwicklung 
des geprüften Unternehmens wesentlich beein-
trächtigen. Tendenziell gehen die entwicklungs-
beeinträchtigenden Tatsachen einer Bestandsge-
fährdung voraus.41 

6. Berichterstattung über Key Audit Matters42 

Der Abschlussprüfer eines Unternehmens von öf-
fentlichem Interesse i.S.d. § 316a Satz 2 HGB hat 
im Bestätigungsvermerk über Key Audit Matters 
(besonders wichtige Prüfungssachverhalte, KAMs) 
zu berichten. Die Auswahl der KAMs erfolgt aus 
den mit den für die Überwachung Verantwortli-
chen kommunizierten Sachverhalten, die eine be-
sondere Befassung des Abschlussprüfers erforder-
ten und am bedeutsamsten waren. Die 
Kriegsereignisse sowie deren Konsequenzen für 
die Unternehmen und die Prüfung können zu be-
sonders wichtigen Prüfungssachverhalten (wie 
bspw. identifizierte Ereignisse oder Gegebenhei-
ten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Unternehmens zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können, Probleme, aus-
reichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlan-
gen, bestimmte Ereignisse oder Geschäftsvorfälle, 
die einen erheblichen Einfluss auf den Abschluss 
haben sowie hohe Schätzunsicherheiten) führen. 

7. Hinweis zur Hervorhebung eines Sachver-
halts im Bestätigungsvermerk43 

Einzelne Sachverhalte oder Auswirkungen auf-
grund der aktuellen Kriegsereignisse können dazu 
führen, dass der Abschlussprüfer es für notwendig 
erachtet, die Adressaten durch einen Hinweis im 
Bestätigungsvermerk auf einen im Abschluss, im 
Lagebericht oder in einem sonstigen Prüfungsge-
genstand dargestellten oder angegebenen Sach-
verhalt aufmerksam zu machen, der nach seiner 
Ansicht von grundlegender Bedeutung für das Ver-
ständnis des betroffenen Prüfungsgegenstands 
durch die Adressaten ist. Dieser Hinweis darf je-
doch nicht eine Modifizierung des Prüfungsurteils, 
einen Hinweis auf eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, eine Berichterstattung über KAMs 

41 Vgl. Schmidt/Deicke, in: Beck'scher Bilanz-Kommentar, 12. 
Auflage 2020 zu § 321 HGB, Rz. 54 f. 
42 Frage 5.6.1 des 2. Updates zum Fachlichen Hinweis des 
IDW. 
43 Fragen 5.7.1 und 5.7.2 des 2. Updates zum Fachlichen Hin-
weis des IDW. 
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oder über einen Sachverhalt, über den nur im Prü-
fungsbericht zu berichten ist, ersetzen.44 

8. Berichterstattung über Sanktionsverstöße45 

Stellt der Abschlussprüfer Verstöße des Unterneh-
mens gegen verhängte Sanktionen gegenüber 
Russland und Belarus fest, ist darüber gem. § 321 
Abs. 1 Satz 3 HGB im Prüfungsbericht als Verstoß 
gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten. Die 
Sanktionsverstöße stellen Straftatbestände bzw. 
Ordnungswidrigkeiten dar. Abschlussprüfer von 
Unternehmen von öffentlichem Interesse haben 
zudem bei einer Vermutung oder einem berech-
tigten Grund zu der Vermutung, dass Sanktions-
verstöße möglicherweise eintreten oder eingetre-
ten sind, diese gem. Art. 7 EU-APrVO dem 
geprüften Unternehmen mitzuteilen und es aufzu-
fordern, die Angelegenheit zu untersuchen und 
Maßnahmen zu treffen, dass derartige Verstöße 
sich in Zukunft nicht wiederholen. Sofern das ge-
prüfte Unternehmen die Angelegenheit nicht un-
tersucht, hat der Abschlussprüfer die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und 
ggf. die Staatsanwaltschaft bzw. die zuständige 
Verwaltungsbehörde zu informieren. 

9. Kommunikation mit den für die Überwa-
chung Verantwortlichen46 

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Kom-
munikation des Abschlussprüfers mit den für die 
Überwachung Verantwortlichen hängt aufgrund 
der unterschiedlichen Betroffenheit der Unter-
nehmen vom Einzelfall ab. Als zu kommunizie-
rende Sachverhalte kommen beispielsweise die 
Auswirkungen auf die Prüfungsplanung und  
-durchführung, die Berichterstattung über be-
deutsame aufgetretene Probleme bei der Erlan-
gung von Prüfungsnachweisen, der Austausch über 

bestandsgefährdende Risiken oder die Erörterung 
der Kriegsereignisse als wesentliche Quelle von 
Schätzunsicherheiten in Betracht. 

10. Pflichten nach der Erteilung des Bestäti-
gungsvermerks47 

Nach Erteilung des Bestätigungsvermerks ist der 
Abschlussprüfer grundsätzlich nicht verpflichtet 
weitere Prüfungshandlungen vorzunehmen bzw. 
weitere Nachforschungen anzustellen. Die andau-
ernden Kriegsereignisse nach Erteilung des Bestä-
tigungsvermerks sind nach Ansicht des IDW kein 
Grund für einen Widerruf des Bestätigungsver-
merks.  

Ist der Abschluss jedoch noch nicht festgestellt 
bzw. gebilligt, hat der Abschlussprüfer das Ma-
nagement auf bedeutsame Umstände hinzuwei-
sen, die eine Änderung des Abschlusses notwendig 
machen würden. Gem. § 316 Abs. 3 S. 1 und 2 HGB 
sind ein geänderter Abschluss und/oder Lagebe-
richt einer Nachtragsprüfung zu unterziehen. 
Nach Ansicht des IDW stellt eine Entscheidung der 
Unternehmensorgane, eine notwendige Änderung 
des aufgestellten und geprüften Abschlusses 
und/oder Lageberichts vor der Feststellung nicht 
vorzunehmen, obwohl Umstände eingetreten 
sind, die dies erforderlich machen würden, keinen 
Grund für einen Widerruf des Bestätigungsver-
merks dar. Dies wird damit begründet, dass die 
Beurteilung des Abschlusses und/oder des Lagebe-
richts zum Zeitpunkt der Erteilung des Bestäti-
gungsvermerks zutreffend erfolgte. 

 

 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
  
  

 
44 Vgl. IDW PS 406, Rz. 10 und Davids/Henckel/Schubert, StuB 
2022, S. 249 ff. 
45 Frage 5.8.1 des 2. Updates zum Fachlichen Hinweis des 
IDW. 

46 Frage 5.9.1 des 2. Updates zum Fachlichen Hinweis des 
IDW. 
47 Frage 5.10.1 des 2. Updates zum Fachlichen Hinweis des 
IDW. 
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UNTERNEHMENSBERICHTERSTATTUNG UND GOVERNANCE 
Deutscher Corporate Governance Kodex 2022

Stefanie Skoluda 
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin,  
Partnerin, National Office Audit &  
Assurance   
stefanie.skoluda@bdo.de 

Am 17.5.2022 hat die Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex die am 
28.4.2022 beschlossene neue Fassung des Kodex 
auf ihrer Internetseite veröffentlicht und beim 
Bundesministerium der Justiz (BMJ) eingereicht. 
Der neue Kodex wird mit der Bekanntmachung 
durch das BMJ im elektronischen Bundesanzeiger 
in Kraft treten. Bis dahin bildet die Kodexfassung 
vom 16.12.2019 die Grundlage für die jährlichen 
Entsprechenserklärungen. 

Die Kodexänderungen betreffen in erster Linie 
Grundsätze und Empfehlungen zur Berücksichti-
gung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit 
bei der Leitung und Überwachung börsennotierter 
Unternehmen. Darüber hinaus wurden die Grund-
sätze und Empfehlungen an die Änderungen des 
Aktiengesetzes durch das Gesetz zur Stärkung der 
Finanzmarktintegrität (FISG) und das Zweite Füh-
rungspositionen-Gesetz (FüPoG II) angepasst. 

 Betonung der Nachhaltigkeit in der Unter-
nehmensführung 

Bereits in der Präambel des neuen Kodex wird zum 
Ausdruck gebracht, dass die Organe im Rahmen ih-
rer gesellschaftlichen Verantwortung bei der Füh-
rung und Überwachung des Unternehmens nicht 
nur die Auswirkungen von Sozial- und Umweltfak-
toren auf das Unternehmen (outside-in Perspek-
tive), sondern auch die Auswirkungen der Unter-
nehmenstätigkeit auf Mensch und Umwelt (inside-
out Perspektive) berücksichtigen sollen. 

In der neuen Empfehlung A.1 wird konkretisiert, 
dass der Vorstand sowohl die mit Sozial- und Um-
weltfaktoren verbundenen Risiken und Chancen 
für das Unternehmen als auch die ökologischen 
und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstä-
tigkeit auf die Gesellschaft systematisch identifi-
zieren und bewerten soll. Darüber hinaus sollen in 
der Unternehmensstrategie ökologische und sozi-
ale Ziele definiert und diese in der Unternehmens-
planung berücksichtigt werden. Für eine wirksame 
Umsetzung der Unternehmensstrategie und eine 
entsprechende Steuerung soll das interne Kon-
troll- und Risikomanagementsystem nachhaltig-
keitsbezogene Ziele abdecken und die Erfassung 
und Verarbeitung nachhaltigkeitsbezogener Daten 
mit einschließen (Empfehlung A.3). 

Damit der Aufsichtsrat seiner Beratungs- und 
Überwachungsaufgabe auch in Nachhaltigkeitsfra-

gen gerecht werden kann, soll sein Kompetenz-
profil gemäß der Empfehlung C.1 zukünftig auch 
Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsa-
men Nachhaltigkeitsfragen umfassen. In der Ko-
dexbegründung wird dazu ausgeführt, dass die Ex-
pertise nicht in einer Person gebündelt sein muss. 
Es sei vielmehr entscheidend, dass der Aufsichts-
rat insgesamt in der Lage ist zu überwachen, wie 
die ökologische und soziale Nachhaltigkeit bei der 
strategischen Ausrichtung und der Unternehmens-
planung berücksichtigt wird. In der neuen Emp-
fehlung D.3 wird in Bezug auf den Sachverstand im 
Prüfungsausschuss auf den Gebieten der Rech-
nungslegung und der Abschlussprüfung klarge-
stellt, dass dieser auch Kenntnisse der Nachhaltig-
keitsberichterstattung und deren Prüfung 
umfasst. 

 Empfehlungen zum Internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystem 

Durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktin-
tegrität (FISG) wurde in § 91 Abs. 3 AktG eine aus-
drückliche gesetzliche Pflicht für den Vorstand 
börsennotierter Aktiengesellschaften formuliert, 
ein im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstä-
tigkeit und die Risikolage des Unternehmens an-
gemessenes und wirksames internes Kontroll- und 
Risikomanagementsystem einzurichten. In den 
Grundsätzen 4 und 5 des neuen Kodex wird dazu 
erläutert, dass das interne Kontrollsystem und das 
Risikomanagementsystem auch ein an der Risiko-
lage des Unternehmens ausgerichtetes Compli-
ance Management System umfassen und dass die 
Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Systeme 
deren interne Überwachung voraussetzen. Die in-
terne Überwachung ist aus Sicht der Regierungs-
kommission Aufgabe der Internen Revision (vgl. 
Kodexbegründung zu Empfehlung A.5). Darüber 
hinaus sind – so die Regierungskommission - von 
Zeit zu Zeit durchgeführte externe freiwillige Prü-
fungen nach IDW PS 980, 981 und 982 dazu geeig-
net, die Angemessenheit und Wirksamkeit der Sys-
teme zusätzlich zu untermauern. 

Die noch im Entwurf enthaltene Empfehlung, dass 
der Prüfungsausschuss sich nicht nur von der in-
ternen Prüfung der Angemessenheit und Wirksam-
keit überzeugen, sondern auch externe Prüfungen 
des internen Revisionssystems veranlassen soll, ist 
im finalen Kodex nicht mehr enthalten. Verzich-
ten Vorstand und Aufsichtsrat auf externe Prüfun-
gen des internen Revisionssystems, muss insoweit 
keine Kodexabweichung erklärt werden. 
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 Auswirkungen auf die Lageberichterstat-
tung und die Abschlussprüfung 

Gemäß der neuen Empfehlung A.5 soll der Vor-
stand zukünftig die wesentlichen Merkmale des 
gesamten internen Kontrollsystems und des Risi-
komanagementsystems im Lagebericht beschrei-
ben und dort auch zur Angemessenheit und Wirk-
samkeit dieser Systeme Stellung nehmen. Dies 
geht über die von §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB 
für kapitalmarktorientierte Unternehmen gefor-
derten Angaben hinaus, die sich nur auf die rech-
nungslegungsbezogenen Teile der Systeme bezie-
hen und keine Aussagen zur Angemessenheit oder 
Wirksamkeit umfassen. 

Da es sich bei der vom Kodex geforderten Stel-
lungnahme - wie im Übrigen auch bei den weiter-
gehenden Beschreibungen zum internen Kontroll-
system und zum Risikomanagementsystem - um 
weder vom Gesetz noch von DRS 20 geforderte la-
geberichtsfremde Angaben handelt, sind diese An-
gaben nicht automatisch auch Gegenstand der Ab-
schlussprüfung. Deshalb sollte zu diesen Angaben 
und deren Einbeziehung in die Abschlussprüfung 
frühzeitig eine Abstimmung mit dem Abschluss-
prüfer erfolgen. Während eine weitergehende Be-
schreibung der Systeme ohne Weiteres in die Ab-
schlussprüfung einbezogen werden kann, würde 
eine uneingeschränkte Positivaussage des Vor-
stands zur Angemessenheit und Wirksamkeit der 
von ihm implementierten Systeme den Rahmen ei-
ner Abschlussprüfung sprengen. Die Regierungs-
kommission geht deshalb davon aus, dass sich 
diese Stellungnahme des Vorstands zur Angemes-
senheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems und des Risikomanagementsystems regelmä-
ßig darauf beziehen wird, worin die interne 
Überwachung und ggf. externe Prüfung der Sys-
teme bestanden haben (vgl. Kodexbegründung zu 
Empfehlung A.5). Solche Darstellungen können - 
anders als eine pauschale Aussage zur Angemes-
senheit und Wirksamkeit – im Rahmen der Ab-
schlussprüfung extern überprüft werden. 

 Qualifikationsmatrix und weitere Angaben 
in der Erklärung zur Unternehmensführung 

Seit dem FISG müssen Unternehmen von öffentli-
chem Interesse einen Prüfungsausschuss einrich-
ten, in dem mindestens ein Mitglied über Sachver-
stand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und 
mindestens ein weiteres Mitglied über Sachver-
stand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung ver-
fügt. Gemäß der neuen Empfehlung D.3 sollen in 
der Erklärung zur Unternehmensführung die be-
treffenden Mitglieder genannt und nähere Anga-
ben zum Sachverstand der beiden Finanzexperten 
im Prüfungsausschuss auf dem Gebiet der Rech-
nungslegung und der Abschlussprüfung gemacht 
werden. 

Eine weitere, auch bisher schon im Kodex enthal-
tene Empfehlung betrifft die angestrebten Ziele 
für die Zusammensetzung und das Kompetenzpro-
fils des Aufsichtsrats (C.1). Neu ist, dass in der Er-
klärung zur Unternehmensführung der Stand der 
Umsetzung zukünftig in Form einer Qualifikations-
matrix offengelegt werden soll. 

 Bericht des Aufsichtsrats 

Anstelle der bisherigen Anregung, dass die virtu-
elle Teilnahme an Präsenzsitzungen nicht die Re-
gel sein sollte, soll nun im Bericht des Aufsichts-
rats angegeben werden, wie viele Sitzungen des 
Aufsichtsrats und der Ausschüsse in Präsenz oder 
als Video- oder Telefonkonferenzen durchgeführt 
wurden (Empfehlung D.7). 

 Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer 

Die Empfehlung D.10 enthält neue Soll-Vorschrif-
ten zur Kommunikation des Prüfungsausschusses 
und des Prüfungsausschussvorsitzenden mit dem 
Abschlussprüfer. Die Kommunikation über die Ein-
schätzung des Prüfungsrisikos, die Prüfungsstrate-
gie, die Prüfungsplanung und die Prüfungsergeb-
nisse sowie der empfohlene laufende Austausch 
über den Fortgang der Abschlussprüfung sollten 
schon bisher gelebte Praxis sein. Darüber hinaus 
wird in Ergänzung der gesetzlichen Regelung des § 
109 Abs. 1 Satz 3 AktG nun empfohlen, dass sich 
der Prüfungsausschuss regelmäßig mit dem Ab-
schlussprüfer auch ohne den Vorstand beraten 
soll. 

 Erstmalige Anwendung und Handlungs 
bedarf 

Nach dem Inkrafttreten durch die Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger ist der 
neue Kodex erstmals bei der nächsten turnusmä-
ßigen Entsprechenserklärung zu berücksichtigen. 
Die Kodexänderungen sind in dieser Erklärung 
dann zunächst allein für die zukunftsgerichteten 
Aussagen der Entsprechenserklärung relevant. 

Soll den Empfehlungen des DCGK in der Fassung 
vom 28. April 2022 zukünftig entsprochen werden, 
muss möglicher Handlungsbedarf in Bezug auf die 
Kodexänderungen geprüft werden. Dies betrifft 
insbesondere die angemessene Berücksichtigung 
ökologischer und sozialer Ziele in der Unterneh-
mensstrategie und der Unternehmensplanung 
(Empfehlung A.1) und die Erfassung und Verarbei-
tung nachhaltigkeitsbezogener Daten im internen 
Kontroll- und Risikomanagementsystem (Empfeh-
lung A.3). 

Für den Aufsichtsrat sind im Hinblick auf die emp-
fohlene Expertise in den für das Unternehmen be-
deutsamen Nachhaltigkeitsfragen (Empfehlung 
C.1) ggf. Qualifizierungsmaßnahmen zu treffen. 
Dies trifft auch auf die beiden Finanzexperten im 
Prüfungsausschuss zu, deren Kompetenzprofil 
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Sachverstand in der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung bzw. deren Prüfung einschließen soll (Emp-
fehlung D.3). Darüber hinaus gilt es, die Qualifi-
kationsmatrix für die Erklärung zur Unternehm-
ensführung zu erarbeiten. Ein Muster gibt der 
neue Kodex nicht vor. Soll keine Abweichung vom 
Kodex erklärt werden, muss die Matrix bereits in 
der ersten Erklärung zur Unternehmensführung 
enthalten sein, die der Abgabe der zukunftsbezo-
genen Entsprechenserklärung in Bezug auf den 
DCGK 2022 folgt. Dies wird bei den meisten Unter-
nehmen bereits die Erklärung zur Unternehmens-
führung für das Geschäftsjahr 2022 sein. 

Nicht zuletzt sollte mit dem Abschlussprüfer früh-
zeitig eine Abstimmung zur Prüfung (und Prüfbar-
keit) der Stellungnahme des Vorstands zur Ange-
messenheit und Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems und des Risikomanagementsys-
tems im Lagebericht erfolgen. Auch hier gilt, dass 
bei den meisten Unternehmen die Stellungnahme 
des Vorstands bereits im Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr 2022 enthalten sein muss, wenn keine 
Abweichung vom Kodex erklärt werden soll. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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 Hintergrund StaRUG 

Bereits die Covid-19-Krise und die Lockdowns ha-
ben viele Branchen, in denen ohnehin hoher 
Transformationsdruck besteht, hart getroffen und 
die Wirkung der jeweiligen Branchentrends ver-
stärkt. Im Zuge des Ukraine-Kriegs haben sich die 
Unsicherheiten nochmals deutlich erhöht (u. a. 
steigende Energiepreise, hohe Inflation, ange-
spannte Lieferketten und wegbrechende Absatz-
märkte durch Sanktionen). Mit dem im Jahr 2021 
eingeführten Gesetz über den Stabilisierungs- und 
Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (Sta-
RUG) steht den Unternehmen eine weitere be-
deutsame Möglichkeit zur Sanierung und Vermei-
dung einer Insolvenz zur Verfügung. 

Ein Instrument aus dem Werkzeugkasten des Sta-
RUG ist die Stabilisierungsanordnung. Diese führt 
für einen bestimmten Adressatenkreis sowohl zu 
einer Vollstreckungs- wie auch zu einer Verwer-
tungssperre für das schuldnerische Vermögen und 
kann sich gegen einzelne, mehrere oder alle Gläu-
biger richten. 

Bei der Stabilisierungsanordnung, welche den Un-
ternehmen die Sanierung erleichtern soll, spricht 
man auch von einem Moratorium. Im Grunde soll 
die Stabilisierungsanordnung dem Unternehmen 
Zeit und Raum zur Konzeption einer geordneten 
Restrukturierungslösung verschaffen. 

Im Fall einer Stabilisierungsanordnung wird von 
Amts wegen regelmäßig durch das Restrukturie-
rungsgericht ein sogenannter Restrukturierungs-
beauftragter bestellt. Das Restrukturierungsge-
richt berücksichtigt bei der Auswahl eines 
Restrukturierungsbeauftragten Vorschläge des 
Unternehmens, der Gläubiger und der an dem 
Schuldner beteiligten Personen. Hat das Unter-
nehmen die Bescheinigung eines in Restrukturie-
rungs- und Insolvenzsachen erfahrenen Steuerbe-
raters, Wirtschaftsprüfers, Rechtsanwalts oder 
einer Person mit vergleichbarer Qualifikation 
(nachfolgend „Gutachter“) vorgelegt, aus der sich 
ergibt, dass der Schuldner die Voraussetzungen 
der Stabilisierungsanordnung (§ 51 Abs. 1 und 2 
StaRUG) erfüllt, kann das Gericht vom Vorschlag 
des Unternehmens nur dann abweichen, wenn die 
vorgeschlagene Person offensichtlich ungeeignet 
ist (§ 74 Abs. 2 Satz 2 StaRUG). 

Auf diesem Wege ist es für die Beteiligten mög-
lich, einen bereits vertrauten Berater bestellen zu 
lassen. 

 IDW ES 15 veröffentlicht 

Der Fachausschuss Sanierung und Insolvenz (FAS) 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e.V. (IDW) hat am 9. Februar 2022 einen Entwurf 
für den Standard IDW ES 15 veröffentlicht. Hierin 
wird eine noch nicht abschließend abgestimmte 
Berufsauffassung dargelegt, welche Anforderun-
gen an den beauftragten Gutachter, an die durch-
zuführenden Tätigkeiten sowie an den Inhalt der 
Bescheinigung sowie an die Beurteilung der Vo-
raussetzungen der Stabilisierungsanordnung zu 
stellen sind.  

Für die Stabilisierungsanordnung muss u. a. die 
von dem Schuldner vorgelegte Restrukturierungs-
planung vollständig und schlüssig sein. Zum Nach-
weis kann das Unternehmen die Bescheinigung ei-
nes in Restrukturierungs- und Insolvenzsachen 
erfahrenen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers, 
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Rechtsanwalts oder einer Person mit vergleichba-
rer Qualifikation vorlegen, aus der sich ergibt, 
dass das Unternehmen die Voraussetzungen der 
Stabilisierungsanordnung erfüllt. 

Somit stellt sich insbesondere die Frage, wann 
eine Planung vollständig und schlüssig ist. 

 Vollständige und schlüssige Restrukturie-
rungsplanung  

Im Sinne von (§ 51 Abs. 1 Satz 2 StaRUG) ist die 
Restrukturierungsplanung schlüssig, wenn es nicht 
offensichtlich ist, dass sich das Restrukturierungs-
ziel auf Grundlage der in Aussicht genommenen 
Maßnahmen nicht erreichen lässt.  

Die Planung der Finanzlage im Rahmen der Rest-
rukturierungsplanung beginnt auf dem aktuellen 
Finanzstatus des Unternehmens und wird anhand 
allgemeiner betriebswirtschaftlicher Grundsätze 
aufgebaut. Die Planung hat insbesondere aufzu-
zeigen, dass der Fortbestand des Unternehmens in 
den nächsten sechs Monaten gegeben ist – sprich: 
das Unternehmen zahlungsfähig ist. 

Zwar muss der Gutachter nach IDW ES 15 keine 
umfassende Beurteilung wie z. B. bei Sanierungs-
planungen nach IDW S 6 vornehmen, dennoch lie-
fert der IDW S 6 ebenso wie der IDW Praxishinweis 
2/2017 wichtige Orientierung, um die Schlüssig-
keit einer Planung zu beurteilen. 

Für sämtliche Daten, die in die Planung einflie-
ßen, gilt zunächst, dass diese aktuell sein müssen.  

Vergangenheitsorientierte Daten dienen allge-
mein als Ausgangsbasis für die Darstellung der ak-
tuellen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

In einem weiteren Schritt sind aber auch die mak-
roökonomischen Marktverhältnisse sowie die 
Marktverhältnisse der relevanten Branche(n) zu 
analysieren. Zudem können die möglichen Effekte 
des Umfelds auf das Unternehmen und dessen Ge-
schäftsmodell herausgearbeitet werden, weil 
hierbei regelmäßig ein Zusammenhang mit den 
Markt- und Branchenverhältnissen besteht. Auf 

Basis dieser Umfeldanalyse können dann spezifi-
sche Chancen und Risiken abgeleitet werden. Zu-
sammen mit den Stärken und Schwächen des Un-
ternehmens können dann schlüssige Planungs-
prämissen entwickelt werden. Im Rahmen der  
vorinsolvenzlichen Restrukturierung sind insbe-
sondere die Finanzierungsquellen darzustellen. 

Regelmäßig werden aber neben Finanzierungsthe-
men auch die operative Performance von Produk-
tion und Vertrieb sowie das Produktportfolio ana-
lysiert.  

Zur Berücksichtigung von Planungsunsicherheiten 
kann es zweckmäßig sein, Szenario- oder Sensiti-
vitätsanalysen durchzuführen. 

Die Grafik fasst noch einmal die bei der Planung 
zu beachtenden Themen zusammen. 

 Unternehmensplanungen, um Transforma-
tion zu bewältigen. 

Finanzplanungen haben unabhängig davon, ob sich 
ein Unternehmen in der Krise befindet, eine 
grundlegende Bedeutung: Sie dienen u. a. der Er-
füllung gesetzlicher Normen bzw. Sorgfaltspflich-
ten (§ 43 GmbHG, § 93 AktG) und sind insbeson-
dere Instrument der Unternehmenssteuerung.   

Gerade in Zeiten, die geprägt sind durch hohe Un-
sicherheiten können schlüssige Planungen beson-
ders wertvoll sein. Geschäftsmodelle müssen sich 
im Spannungsfeld dynamischer Faktoren und ho-
her Veränderungsgeschwindigkeit bewähren. In-

nerhalb dieses Spannungsfelds ist es umso wichti-
ger, sich systematisch mit Möglichkeiten zur 
Anpassung oder weitergehenden Transformation 
des Geschäftsmodells auseinanderzusetzen und 
die Einflussfaktoren im Blick zu halten. Denn wer 
in hoch volatilen Zeiten in einen Zustand der Pa-
ralyse verfällt, Herausforderungen scheut und 
Handlungsoptionen ungenutzt lässt, wird zwangs-
läufig im Wettbewerb zurückfallen. Wer hingegen 
von Beginn an proaktiv handelt, Handlungsbedarfe 
identifiziert und zielgerichtet umsetzt, maximiert 
seine Chancen. 
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Eine Beurteilung durch einen unabhängigen Drit-
ten – ähnlich wie bei der Beurteilung des Vorlie-
gens der Voraussetzungen der Stabilisierungsan-
ordnung - können hierbei zusätzlichen Nutzen 
stiften. Durch entsprechende Berichte können 
Planungen nachvollzogen und typische Fehler-
quellen bei der Erstellung ausgeschlossen werden. 
Insgesamt erhöht sich so die Qualität der Planung 
und die „Belastbarkeit“ für die Stakeholder. Dies 
stärkt die Verlässlichkeit, schafft Transparenz und 
verbessert Entscheidungsgrundlagen. Insb. Letz-
teres wird auch von den Stakeholdern, wie z. B. 
Finanzierungspartnern, positiv bewertet und oft-
mals explizit gefordert. 
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